
 

 

 
 
 
 
 
                   19. März 2020 

 
 
Auszug aus dem Rundschreiben des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

 

COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) Maßnahmen nach § 28 Abs. 1 IfSG, Beschränkung von sozialen 

Kontakten im öffentlichen Bereich; hier: Übernachtungen, Gaststätten, Restaurants, Werkstätten 

für behinderte Menschen, Tagesförderstätten für behinderte Menschen sowie vergleichbare 

Angebote der Eingliederungshilfe 

  

Fachaufsichtliche Weisung Bezug: Runderlass des MS vom 16.03.2020, AZ: 401.41609-11-3 

(Einschränkung sozialer Kontakte) 

 

3. Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstätten für behinderte Menschen sowie 

vergleichbare ambulante und teilstationäre Angebote der Eingliederungshilfe dürfen von den dort 

beschäftigen und betreuten Menschen mit Behinderungen nicht betreten werden,  

 die sich in einer betreuten Unterkunft (z. B. besondere Wohnform, Wohnheim) befinden,  

 die bei Erziehungsberechtigen oder ihren Eltern wohnen und deren Betreuung sichergestellt ist 

oder  

 die alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbst versorgen können oder eine Betreuung 

erhalten.  

Von diesem Betretungsverbot ausgenommen, sind diejenigen Menschen mit Behinderung, die eine 

Betreuung während des Tages benötigen und deren Betreuung anderweitig nicht sichergestellt 

werden kann. Für diesen Personenkreis ist eine Notbetreuung sicherzustellen. Dabei ist restriktiv zu 

verfahren.  

 

Das Betretungsverbot gilt nicht für Betriebsbereiche von Werkstätten für behinderte Menschen, die 

im Zusammenhang mit medizinischen und/oder pflegerelevanten Produkten, Leistungen oder 

Unterstützungsarbeiten erbringen oder durchführen, hierzu zählen auch Wäschereien.  



Es gilt auch nicht für solche Betriebsbereiche von Werkstätten für behinderte Menschen, die der 

Versorgung mit Speisen in medizinischen und/oder pflegerelevanten Einrichtungen dienen. Die 

Träger der Werkstätten für behinderte Menschen haben in allen Fällen durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten und Nahkontakte soweit wie möglich 

verhindert werden. Diese Weisung gilt ab sofort bis einschließlich Sonnabend, den 18. April 2020. 

Eine Verlängerung ist möglich.  

 

Ich weise Sie an, eine entsprechende Allgemeinverfügung zu verkünden.   

 


